
Zusammenfassung
Im Jahr 2019 feiert das österreichische Vermessungsgesetz 
sein 50-jähriges Bestehen. Das Inkrafttreten dieses Gesetzes 
war auch die Geburtsstunde für den österreichischen Grenz-
kataster und damit ein Meilenstein zur Gewährleistung der 
Rechtssicherheit von Grundstücksgrenzen. Das Jubiläum ist 
Anlass, Entwicklung, Umsetzung und Führung des Grenzka-
tasters einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlichkeit vor-
zustellen. Nach einer kurzen Geschichte des österreichischen 
Katasters wird der Prozess des Übergangs von einem Steuer-
kataster zu einem Grenzkataster beschrieben. Die aktuelle 
Situation mit Stärken und Schwächen des Systems wird skiz-
ziert und geplante Entwicklungen werden vorgestellt.

Summary
In 2019, the Austrian surveyors will celebrate the 50 years an-
niversary of the enactment of the Austrian Surveying Act. The 
date of the enactment of this law was also the hour of birth for 
the Austrian Legal Boundary Cadastre and with it a milestone 
to ensure the legal security of parcel boundaries. The jubilee 
is taken as the occasion to introduce the development, imple-
mentation and running of the Legal Boundary Cadastre to a 
wider scientific society. After a short history of the Austrian 
Cadastre, the process of its transition from a Fiscal Cadastre 
to a Legal Boundary Cadastre is documented in the article. The 
current situation with strengths and weaknesses of the system 
is outlined and scheduled developments are introduced.

Schlüsselwörter: Grenzkataster, Steuerkataster, österreichi-
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Grundbesitz, Grundstück

1	 Widmung und Einleitung

Die Autoren widmen diesen Bei-
trag dem Andenken an Dipl.-Ing. 
Rupert Kugler, Leiter der Gruppe 
Eich- und Vermessungsämter im 
Bundesamt für Eich- und Ver-
messungswesen. Rupert Kugler 
(Abb. 1) war in seinem Berufsle-
ben aufs Engste mit dem österrei-
chischen Kataster verbunden. Er 
ist am 3. Februar 2019 kurz nach 
seinem 60. Geburtstag verstorben.

Der österreichische Kataster feierte 2017 sein 200‑jäh-
riges Bestehen. Mit dem Grundsteuerpatent von 1817 
ordnete der österreichische Kaiser Franz  I. (1768–1835) 
für die gesamte Monarchie die Vermessung und Kartie-
rung in einem Kartenmaßstab von 1 : 2.880 an. Der Fran-
ziszeische Kataster zeichnet sich durch Vollständigkeit, 
standardisierte Prozesse und Geokodierung aus, die auf 
einer landesweiten Triangulation basiert (BEV 2017). Zu-
sätzlich wurden thematische Informationen wie Boden-
nutzung, Bodenqualität und Verwaltungsdaten erhoben.

Die österreichischen Vermesser haben 2019 wieder 
einen Grund zum Feiern: 50  Jahre Grenzkataster. Man 
könnte verwirrt sein: Hat die österreichische Landadmi
nistration ein zusätzliches Katastersystem? Nein! Der 
Grenzkataster ist ein auf dem Steuerkataster basierendes 
neues Qualitätsniveau innerhalb des Katasters und damit 
ist der auf dem Vermessungsgesetz (VermG) von 1969 
beruhende Grenzkataster Teil des österreichischen Land
administrationssystems (Abart et al. 2017).

Ein wichtiger Vorteil des Grenzkatasters kann durch 
das folgende theoretische Beispiel beschrieben werden: 
Person  A besitzt zwei Grundstücke (Grundstück 278/2 
und Grundstück 154/5). Beide Grundstücke grenzen an 
drei weitere Grundstücke, deren Eigentümer die Personen 
B, C und D sind (s. Abb. 2). In unserem Gedankenexpe
riment wurden alle Grenzen von Grundstück 278/2 und 
Grundstück 154/5 zwischen allen beteiligten Personen 
verhandelt. Die Grenzpunkte wurden gekennzeichnet 
und alle Eigentümer stimmten zu. Anschließend wurden 
die Grenzpunkte von Grundstück 278/2 und Grundstück 
154/5 im österreichischen Referenzsystem genau erfasst. 
Die Vermessung von Grundstück 278/2 wurde vor dem 

Der Grenzkataster in Österreich: Eine Erfolgsgeschichte?*
Julius Ernst, Reinfried Mansberger, Gerhard Muggenhuber, Gerhard Navratil,  
Stefan Ozlberger und Christoph Twaroch

Abb. 2: 
Konflikt­
lösung bei 
Grenzstrei­
tigkeiten im 
Grundsteuer­
kataster 
(oben) und 
im Grenz­
kataster 
(unten)

* Dieser deutschsprachige Beitrag basiert auf einem in der Zeitschrift 
»Geodetski Vestnik« in englischer Sprache veröffentlichten Artikel.

Abb. 1: Rupert Kugler
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Jahr 1969 vorgenommen. Die Vermessung von Grund-
stück 154/5 wurde nach 1969 gemäß den Bestimmungen 
des neuen Vermessungsgesetzes durchgeführt. Im täg-
lichen Leben ist der Unterschied zwischen den beiden 
Grundstücken nur im Katasteroperat zu erkennen: In der 
Katastralmappe (s. Abb. 2 und Abb. 4) ist die Nummer 
von Grundstück 154/5 mit einer strichlierten Linie unter-
strichen und im Grundstücksverzeichnis mit einem Prä-
fix »G« als »Grenzkataster« gekennzeichnet.

Wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Grund-
stücken treten erst bei Grenzstreitigkeiten auf: Wenn Be-
sitzer  A mit einem seiner Nachbarn (B, C und/oder  D) 
um die Grenze von Grundstück  278/2 streitet, muss er 
vor Gericht gehen. Dann entscheidet ein Richter über die 
Grenze. Bezieht sich der Streit auf die Grenze von Grund-
stück  154/5, so ist das Vermessungsamt berechtigt, die 
Grenzpunkte gemäß der seinerzeitigen Vermessung ab-
zustecken und damit den Grenzverlauf in seiner rechts-
gültigen Lage sichtbar zu machen.

Die Gründe für die unterschiedlichen Ansätze der 
Streitbeilegung sowie andere Vorteile für Grundstücke 
im Grenzkataster werden im Artikel beschrieben. Davor 
werden Meilensteine in der Geschichte des österreichi-
schen Katasters und das österreichische Landadministra
tionssystem erläutert. Ferner werden die Stärken und 
Schwächen der Katasterführung aufgezeigt und es wird 
über den Fortschritt bei der Umsetzung des Grenzkatas-
ters berichtet.

2	 Kurze Geschichte des österreichischen 
Katasters

Der österreichische Kataster ist das Ergebnis einer kon-
tinuierlichen Weiterentwicklung seit dem Grundsteuer-
patent von 1817, welches die systematische Bewertung 
und Vermessung aller Objekte (Grundstücke) einleitete 
(s.  Abb.  3). Zum ersten Mal wurde die Österreichisch-
Ungarische Monarchie vollständig und in einem großen 
Maßstab kartiert. Zu Beginn war das Hauptziel des Katas-
ters die Besteuerung. Der Kataster hat aber von Anfang 
an alle Grundstücke vollständig erfasst und damit eine 
Mehrfachnutzung ermöglicht. Der Franziszeische Katas-
ter wurde auch als »Stabiler Kataster« bezeichnet, da sich 
die Besteuerung auf die Beschaffenheit des Bodens und 

nicht auf den tatsächlichen Ertrag bezog, der abhängig 
von Können und Fleiß des Grundbesitzers ist (Lego 1968).

Gegenstand der Vermessung waren Gemeindegrenzen 
und Grundstücksgrenzen (einschließlich der Einmessung 
von Gebäuden) sowie topographische Elemente wie Brü-
cken, öffentliche Straßen, Eisenbahnen und Gewässer. 
Die Vermessungen wurden mit dem Messtisch mit grafi-
scher Genauigkeit entsprechend dem Kartenmaßstab aus-
geführt.

Mit dem Gesetz über die Regelung der Grundsteuer 
wurde 1869 eine landesweite Harmonisierung des Steuer-
systems vorgenommen, die auf der Bewertung der Net-
torendite von Grundstücken beruhte. Das Gesetz führte 
zu einer vollständigen Überarbeitung des seit 1817 be-
stehenden und nicht aktualisierten Franziszeischen Ka-
tasters. Da 1871 in der Österreichisch-Ungarischen Mo-
narchie das metrische System eingeführt wurde, erfolgte 
mit der Überarbeitung der Katasterkarten auch der Über-
gang zu diesem System. Der aktualisierte und in das me-
trische System übergeleitete Kataster wird als »Grund-
steuerkataster« bezeichnet.

Im Jahr 1871 wurde mit dem Erlass des Allgemeinen 
Grundbuchsgesetzes und des Grundbuchsanlegungsge-
setzes die Zusammenarbeit zwischen dem Kataster und 
dem Grundbuch eingeleitet. Mit dem Evidenzhaltungs-
gesetz von 1883 wurden schließlich die laufende Aktu-
alisierung des Grundsteuerkatasters und die gegenseitige 
Verständigungspflicht zwischen Kataster und Grundbuch 
festgelegt. Damit ist die Verbindung zwischen diesen 
beiden wesentlichen Bestandteilen des österreichischen 
Landadministrationssystems gegeben und eine verbes-
serte Übereinstimmung der rechtlichen Informationen im 
Grundbuch und der physischen Beschreibung der Grund-
stücke im Kataster erreicht.

Die Vermessungsämter haben den Kataster zu führen, 
was die Revision der Gemeindegrenzen, die Aktualisie-
rung der Eigentümer der Liegenschaften, die Erfassung 
von Objektänderungen und der Kulturänderung umfasst. 
Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) 
ist für die Grundlagenvermessung, die Neuanlegung des 
Katasters sowie die Herstellung der staatlichen Landkar-
ten zuständig.

Das Vermessungsgesetz regelt alle oben genannten 
Aufgaben der österreichischen Landesvermessung. Als 
zusätzliche Aufgabe soll der Kataster Sicherheit für die 
Grundstücksgrenzen bieten.

1817
1869 1883

1871 1969 2019GrenzkatasterGrundsteuerkatasterFranziszeischer Kataster
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Grundbuchs-
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Abb. 3: Meilensteine des österreichischen Land-
administrationssystems von 1817 bis 2019
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3	 Der Übergang zum Grenzkataster

3.1	 Zweck und Prozess der Einführung des 
Grenzkatasters

Bei der Einführung des Grundbuchs im Jahr 1871 wurde 
die Katastralmappe als integraler Bestandteil des Grund-
buchs angesehen. Ihre rechtliche Bedeutung beschränkte 
sich jedoch auf die Doku-
mentation der Lage der 
Grundstücke. Die gestie-
genen Anforderungen an 
einen rechtlichen Schutz 
der Grundstücksgrenzen 
machten eine verbesserte 
technische Dokumentation 
erforderlich, die durch die 
gesetzliche Neuregelung 
erreicht werden sollte.

Die Kataster- und Ver-
messungsexperten waren 
unzufrieden, weil selbst 
hochpräzise Teilungspläne 
und die Unterlagen der 
Neuvermessungen nicht 
am öffentlichen Glau-
ben des Grundbuchs teilnahmen. Nach dem Vorbild des 
schweizerischen und des deutschen Rechtssystems woll-
ten die österreichischen Vermessungsbehörden und Ver-
messungsbefugten erreichen, dass bei Abweichungen 
zwischen den im Kataster dokumentierten Grenzen und 
den Grenzen in der Natur den Katasterurkunden zu ver-
trauen sei.

Um den Übergang vom bestehenden Steuerkataster 
zu einem Grenzkataster zu ermöglichen, der verbindli-
che Informationen über die Grundstücksgrenzen liefert, 
war eine gesetzliche Neuregelung erforderlich. Gleich-
zeitig mussten bestehende Regelungen für die Führung 
des Katasters – einige davon über 100 Jahre alt – ersetzt 
werden.

Die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes erwies sich als 
schwieriger und zeitaufwendiger als zunächst erwartet. 
Neben anderen Fragen waren auch die Aufgaben, Zu-
ständigkeiten und Verantwortlichkeiten zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor für die Durchfüh-
rung von Grundstücksteilungen sowie für Grenzermitt
lungen und die Wiederherstellung von Grundstücksgren-
zen zu klären und festzulegen.

Mit dem Vermessungsgesetz wurde eine neue Rechts-
grundlage geschaffen und damit der Übergang vom 
Grundsteuerkataster zum Grenzkataster eingeleitet. Der 
Hauptzweck der Einführung des Grenzkatasters bestand 
darin, die Sicherheit der Grundstücksgrenzen zu gewähr-
leisten. Zu diesem Zweck müssen die Grenzen klar defi-
niert werden, über den Grenzverlauf muss Einvernehmen 
bestehen und die Grenzpunkte müssen im nationalen Re-
ferenzsystem vermessen werden.

Die Informationen des Grenzkatasters bilden die 
Grundlage für die Wiederherstellung von Grenzen. Für 
den Grenzverlauf sind die Koordinaten der vermessenen 
Grenzpunkte maßgeblich und nicht die Grenzen oder 
Grenzzeichen, die in der Natur sichtbar sind. Das Vermes-
sungsgesetz brachte einen Paradigmenwechsel in der recht-
lichen Anerkennung von Grenzpunkten vom sichtbaren  
Grenzstein zu abstrakten mathematischen Koordinaten.

Grenzstreitigkeiten werden vermieden, wenn die Gren-
zen rechtsverbindlich sind. Wie anfangs erwähnt, ist ein 
Grenzstreit zwischen zwei Grundstücken unterschiedlich 
zu behandeln. Im Falle des Grundsteuerkatasters müssen 
die Eigentümer die Frage vor Gericht bringen, um den 
Streitfall beizulegen: Die Grenze wird durch einen Rich-
ter festgelegt. Ist aber das Grundstück im Grenzkataster 
registriert, so ist kein Gerichtsverfahren möglich. In die-
sem Fall ist das Vermessungsamt dafür zuständig, den 
Streit auf Grundlage der ursprünglichen Vermessungs
dokumente zu lösen.

Eine weitere Absicht bei der Einführung des Grenz-
katasters bestand darin, eine höhere Qualität im Kataster 
zu schaffen. In den meisten Fällen müssen die Grenzen 
neu gebildeter Grundstücke Koordinaten erhalten und 
im Grenzkataster dokumentiert werden. Um ein System 
rechtsverbindlicher Koordinaten in die Praxis umzuset-
zen, ist eine hohe Qualität der Koordinaten erforderlich. 
In Österreich schreibt das Vermessungsgesetz vor, dass 
die Vermessung auf einer ausreichenden Anzahl von 
Festpunkten basiert. Auf diese Weise erhalten die Ko-
ordinaten und damit die Begrenzung des Grundstücks 
eine ausreichend hohe Genauigkeit und Qualität, um im 
Grenzkataster registriert zu werden (Frankenberger 1971).

Die Neuordnung der Landesvermessung und der Über-
gang vom Steuerkataster zum Grenzkataster erfolgt nach 
folgenden Grundsätzen:

pp Aufgaben des Bundesvermessungsdienstes sind die 
Grundlagenvermessung, die landesweite Herstellung 
topographischer Karten sowie die Anlegung und die 
Führung des Katasters.

Abb. 4: Inhalt der Digitalen Katastralmappe
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pp Der Grenzkataster soll weiterhin die Grundlagen für 
die Einheitsbewertung liefern, zusätzlich aber auch der 
Sicherung der Grundstücksgrenzen dienen. Grundstü-
cke mit dieser neuen Funktion erhalten in der Doku-
mentation das Gütesiegel »G«. In der Katastralmappe 
werden Grundstücke des Grenzkatasters mit einer 
strichlierten Linie unter der Grundstücksnummer dar-
gestellt (s. Abb. 4).

pp Der neue Kataster wird als Public-Private-Partnership 
zwischen dem Bundesvermessungsdienst und Vermes-
sungsbefugten geschaffen. Für die Teilung von Grund-
stücken sind in der Regel »lizenzierte Vermessungsinge
nieure« des privaten Sektors (Ingenieurkonsulenten für 
Vermessungswesen) zuständig.

pp Der Grenzkataster folgt so weit wie möglich dem 
Grundsteuerkataster, um einen reibungslosen Über-
gang zu ermöglichen.

pp Die Neuregelung soll kostenneutral, d h. ohne zusätz-
liche Kosten für den Staatshaushalt sein (Twaroch 
2017).

3.2	 Umsetzung und Elemente des Grenzkatasters

3.2.1	 Die technischen Verfahren im Grenzkataster

Bei der Übertragung eines Grundstücks vom Steuerkatas-
ter in den Grenzkataster werden zwei verschiedene Ver-
fahren unterschieden: ANA und TNA.

pp Die systematische Neuvermessung aller Grundstücke 
einer Katastralgemeinde oder innerhalb eines defi-
nierten Gebiets einer Gemeinde wird als Allgemeines 
Neuanlegungsverfahren (ANA-Verfahren) bezeichnet.  
Das Verfahren wird auf Initiative des BEV in Zu-
sammenarbeit mit der Ortsgemeinde durchgeführt, 
womit alle Grundstücke vom Grundsteuerkataster in 
den Grenzkataster übertragen werden. ANA-Verfah-
ren wurden hauptsächlich zwischen 1970 und 1990 
angewendet. Seitdem wurden sie aufgrund begrenz-
ter Ressourcen reduziert. Derzeit (2019) läuft nur ein 
ANA-Verfahren.

pp Die anlassbezogene Neuvermessung von Grundstü
cken  – das Teilweise Neuanlegungsverfahren (TNA-
Verfahren) – ermöglicht die Übertragung einzelner 
Grundstücke aus dem Grundsteuerkataster in den 
Grenzkataster. Die Initiative geht vom Grundeigen-
tümer aus, d. h. einem Antrag eines Eigentümers auf 
Umwandlung des Grundstücks in das höchste Quali-
tätsniveau des Grenzkatasters ohne Änderung der 
Eigentumsverhältnisse (etwa 2.600  Fälle pro Jahr). 
Häufiger führt jedoch der Antrag eines Eigentümers 
auf Grundstücksteilung zu neu gebildeten Grundstü-
cken im höchsten Qualitätsniveau des Grenzkatasters 
(etwa 27.000 Fälle pro Jahr).

Die Anlegung des Grenzkatasters ist nicht nur eine Auf-
gabe der Katasterbehörde. Nach dem Prinzip der Public-

Private-Partnership sind Ingenieurkonsulenten für Ver-
messungswesen und sonstige Vermessungsbefugte nach 
§ 1 des Liegenschaftsteilungsgesetzes (LiegTeilG) an dem 
Verfahren beteiligt. Die Vermessung zur Umwandlung 
von Grundstücken im TNA-Verfahren erfolgt hauptsäch-
lich durch Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen.

Die Umwandlung eines Grundstücks vom Steuerkatas-
ter in den Grenzkataster erfordert, dass alle beteiligten 
Personen (Eigentümer des umzuwandelnden Grundstücks 
sowie alle Eigentümer benachbarter Grundstücke) die 
Grenzlinien in der Natur durch Unterschrift bestätigen, 
was rechtlich einen Vertrag darstellt. Das Grundstück 
muss mit allen Grenzpunkten bezogen auf das österrei-
chische Referenzsystem vermessen und kartiert werden. 
Das »System der Landesvermessung« wird durch Refe-
renzpunkte im Gauß-Krüger-System (Bessel-Ellipsoid, 
Datum MGI) und durch GNSS-Referenzstationen (Aus-
trian Positioning Service – APOS – im System ETRS89) 
realisiert. Die in der Vermessungsverordnung festge- 
legten Genauigkeitsanforderungen müssen dabei erfüllt 
werden.

Die Umwandlung vom Grundsteuerkataster in den 
Grenzkataster ist immer grundstücksbezogen, da das 
Grundstück in Kataster und Grundbuch die kleinste Ver-
waltungseinheit ist. Die Verfahren der Grenzverhandlung, 
der Vermessung und der planlichen Darstellung sind im 
Vermessungsgesetz und in der Vermessungsverordnung 
festgelegt.

Die Koordinaten der Grenzpunkte im Grenzkataster 
sind rechtlich bindend und können bei Bedarf in die Na-
tur rückübertragen (»abgesteckt«) werden.

3.2.2.	Das rechtliche Verfahren im Grenzkataster

Die Änderung der Grundstücksgrenzen erfordert seit der 
Einführung der Public-Private-Partnership im späten 
19.  Jahrhundert die Beiziehung eines lizenzierten Ver-
messers, des Ingenieurkonsulenten für Vermessungs-
wesen. Mit dem Grenzkataster hat sich die Rolle des 
lizenzierten Vermessers jedoch gravierend verändert. Er 
garantiert das vom Grenzkataster geforderte verbesser-
te Qualitätsniveau. Die Aufgaben des Vermessungsinge-
nieurs umfassen

pp die Suche im Katasterarchiv nach Dokumenten, die 
sich auf das betreffende Grundstück beziehen,

pp die Verhandlung der Grundstücksgrenzen mit allen 
betroffenen Grundstückseigentümern,

pp die Kennzeichnung der vereinbarten Grenze,
pp die Dokumentation der Zustimmung der Eigentümer 
zu dieser Grenze,

pp die Vermessung und Erstellung einer Vermessungs-
urkunde,

pp den Antrag auf Planbescheinigung im Vermessungs-
amt, in der die Übereinstimmung der Vermessungs-
urkunde mit den Katasterdaten und die Einhaltung der 
Vorschriften bestätigt werden.
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Die Vereinbarung der Grundstückseigentümer über die 
Grenzen wird in einem Protokoll dokumentiert, das von 
den betroffenen Grundstückseigentümern bezüglich der 
im Feld gekennzeichneten und eingemessenen Grenz-
punkte unterzeichnet und in der Vermessungsurkunde 
enthalten ist. Diese Urkunden werden als Antrag zur Ge-
nehmigung an das Vermessungsamt weitergeleitet, das 
die Planbescheinigung ausstellt und den Kataster aktuali-
siert. Anfangs erfolgte dies in analoger Form, heute ist es 
jedoch Teil eines Online-Prozesses. Anschließend verfügt 
das Vermessungsamt die Umwandlung und sendet den 
Bescheid über die Umwandlung des Grundstücks in den 
Grenzkataster an alle betroffenen Eigentümer. Der Eigen-
tümer des Grundstücks und die betroffenen Nachbarn 
haben die Möglichkeit, innerhalb von zwei Wochen Be-
rufung einzulegen. Bei einer Grundstücksteilung ist vor 
der Aktualisierung des Katasters die Eintragung in das 
Grundbuch erforderlich. Andernfalls wird die Aktualisie-
rung sofort nach Ablauf der Berufungsfrist durchgeführt.

In bestimmten Fällen können auch die Vermessungs-
ämter ein Verfahren zur Umwandlung von Grundstü-
cken in den Grenzkataster durchführen. Dieses Verfahren 
unterscheidet sich geringfügig von dem oben beschrie-
benen Verfahren, da die Vermessungsämter mehr gesetz-
liche Möglichkeiten haben, wenn nicht alle Eigentümer 
der Grenze zustimmen. In diesem Fall ist das Vermes-
sungsamt befugt, den Eigentümer mit der unwahrschein-
licheren Einschätzung der Grenze zu verpflichten, ein 
Gerichtsverfahren über den Grenzstreit einzuleiten.

Die Umwandlung in den Grenzkataster hat viele Vor-
teile:

pp Die Grenzen sind rechtlich bindend und gesichert.
pp Die Fläche des Grundstücks wird anhand der Koor-
dinaten von Grenzpunkten genauer bestimmt, trotz-

dem ist die Fläche (wie im Grundsteuerkataster) nicht 
rechtsverbindlich.

pp An Grundstücksteilen ist keine Ersitzung möglich.
pp Das Vertrauen in die sich aus dem Grenzkataster er-
gebenden Grenzen ist geschützt. Vom Katasterstand 
abweichende Grenzen in der Natur (wie Zäune, Grenz-
steine usw.) sind aufgrund des Prinzips »Papiergrenzen 
gehen den natürliche Grenzen vor« irrelevant.

pp Die Vermessungsbehörde führt die Wiederherstellung 
umstrittener Grenzen durch Abstecken der Grenz-
punkte anhand ihrer Koordinaten aus. Dieser techni-
sche Vorgang ersetzt das Gerichtsverfahren.

Die Umwandlung vom Grundsteuerkataster in den 
Grenzkataster ist ein klar definiertes rechtliches Ver-
fahren. Die Umwandlung einzelner Grundstücke in den 
Grenzkataster erfolgt durch Bescheid, bei ANA-Verfahren 
und Agrarverfahren (Flurbereinigung) durch Verordnung 
des BEV.

4	 Aktuelle Situation und Entwicklung des 
Grenzkatasters

4.1	 Status des Grenzkatasters

Im Jahr 1969, dem Jahr der Verabschiedung des Vermes-
sungsgesetzes, erwartete die Vermessungsbehörde, dass 
die meisten Grundeigentümer danach streben würden, ihre 
Grundstücksgrenzen rechtlich zu sichern. Heute, 50 Jah- 
re später, sind nur 17 % aller Grundstücke im Grenzka-
taster und damit auf höchstem Qualitätsniveau des öster-
reichischen Landadministrationssystems (s. Abb. 5).

Abb. 5: Anteil der Grundstücke im Grenzkataster je Katastralgemeinde
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Österreich hat 7.850 Katastralgemeinden in 2.100 Ge-
meinden. Insgesamt sind 10,2 Mio. Grundstücke erfasst 
und in der Grundstücksdatenbank dokumentiert. Von 
diesen wurden bisher 1,6 Mio. Grundstücke vom Steuer-
kataster in den Grenzkataster umgewandelt. Wenn man 
die Anzahl der in der Grundstücksdatenbank registrierten 
Grenzpunkte berücksichtigt, sieht die Statistik besser aus. 
Von insgesamt 36 Mio. Grenzpunkten, die vermessen und 
im österreichischen Koordinatensystem verfügbar sind, 
sind 11 Mio. oder 30 % der Grenzpunkte dem Grenzka-
taster zugeordnet.

Bei der Analyse der regionalen Verteilung der Grund-
stücke des Grenzkatasters wurden drei spezifische Gebiete 
mit einem höheren Anteil von umgewandelten Grundstü-
cken ermittelt: landwirtschaftliche Gebiete (hauptsäch-
lich in den nicht gebirgigen Gebieten Österreichs), Ent-
wicklungsgebiete im Umfeld größerer Städte und Gebiete 
mit neuen Infrastruktureinrichtungen.

Österreich ist ein kleinstrukturiertes Land. Da aufgrund 
des Erbrechts die landwirtschaftlichen Flächen stark zer-
splittert sind, wurden Verfahren zur Landkonsolidierung 
eingeleitet, um das Ackerland für die landwirtschaftliche 
Produktion zu optimieren. Heute sind die Verfahren mul-
tifunktional ausgerichtet, was zu einer erhöhten Mobili-
tät der Landflächen, einem verbesserten Landnutzungs
management unter Berücksichtigung der beteiligten 
Stakeholder und einer erweiterten Kompetenz bei der 
Suche nach Lösungen für Kompromisse führt (Mansber-
ger und Seher 2014). Seit der Verabschiedung des Ver-
messungsgesetzes im Jahr 1969 werden alle Grundstücke 
innerhalb einer Flurbereinigung in den Grenzkataster 
umgewandelt. Die dafür zuständigen Agrarbehörden 
sind gemäß § 1 LiegTeilG befugt, Katastervermessun-
gen durchzuführen. Daher sind in landwirtschaftlichen 
Gebieten besonders viele Grundstücke im Grenzkataster 
eingetragen (s. Abb. 6).

Wie in vielen europäischen Ländern ist die Zersie-
delung von stadtnahen Gebieten eine große Herausfor-
derung. Landwirtschaftliche Flächen werden in Wohn-
gebiete umgewandelt, um den Anforderungen einer 
wachsenden Bevölkerung und ihren Wohnbedürfnissen 
gerecht zu werden. Die Umwandlung von Ackerland in 
Bauland ist normalerweise mit einer Teilung des Bodens 
und mit Eigentümerwechseln verbunden. Beides führt zu 
Änderungen in Kataster und Grundbuch. Da die Stadtent-
wicklung größere Gebiete umfasst und die aktualisierten 
Grundstücksinformationen im Grenzkataster eingetragen 
werden, kommt es auch an den Stadträndern zu einer 
Häufung von Grundstücken im Grenzkataster (s. Abb. 7).

Die Häufung von Grundstücken im Grenzkataster in 
der Nähe einer neuen Bahnlinie ist in Abb. 8 dokumen-
tiert. Diese Infrastruktur wurde in den letzten 20 Jahren 
gebaut.

4.2	 Stärken und Schwächen des Grenzkatasters

Ein großer Vorteil des Grenzkatasters ist die Schaffung 
eines Vertrauensniveaus, das dem des Grundbuchs ent-
spricht. Vor dem Grenzkataster basierte das System nur 
auf dem Grundsteuerkataster, der für die Grundstücks-
grenzen keinen Vertrauensschutz bot. Die im Grundbuch 
verfügbare Kopie der Katastralmappe, die Grundbuchs-
mappe, zeigte lediglich die Lage der Liegenschaft. Im 
Gegensatz zu den übrigen Teilen des Grundbuchs war 
diese nicht rechtsverbindlich. Der Grenzkataster hat einen 
solchen Vertrauensschutz geschaffen. Da der Kataster die 
räumliche Grundlage für das Grundbuch bildet, ist dieser 
verbindliche Nachweis der Grundstücksgrenzen für alle 
mit Grundbesitz befassten Personen sehr nützlich: Grenz-
streitigkeiten müssen nicht mehr in Gerichtsverfahren 
beigelegt werden, da die Grenzen jederzeit wiederherge-
stellt werden können. Berichtigungen des Grenzkatasters, 

Abb. 6: 
Beispiel für Grundstücke 
im Grenzkataster (rot) in 
einem ländlichen Gebiet
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die z. B. durch die Beseitigung von Spannungen im Fest-
punktfeld oder durch Fehler im Grenzkataster verursacht 
werden, werden in einem rechtlich geregelten Verwal-
tungsverfahren vorgenommen.

Die grundsätzlichen Bestimmungen zum Vertrauens-
schutz im Grenzkataster sind in § 8 Z 1 VermG enthal-
ten und in §§ 49 und 50 VermG näher ausgeführt. Nach 
diesen Normen sind die im Grenzkataster enthaltenen 
Grenzen der Grundstücke verbindlich. Nach § 49 VermG 
kann ein Anspruch, der sich auf die in der Natur sichtba-
ren Grenzen eines Grundstücks stützt, nicht demjenigen 
entgegengesetzt werden, der ein Recht im Vertrauen auf 
die im Grenzkataster enthaltenen Grenzen erworben hat. 
§ 50 VermG schließt die Ersitzung von Teilen eines im 
Grenzkataster enthaltenen Grundstücks aus. Dies verhin-
dert ein »Wandern des Besitzes« durch außerbücherlichen 
Eigentumserwerb und verknüpft das Grundbuchsgesetz 

direkt mit den in den Vermessungsurkunden definierten 
Grenzen.

Ein weiterer Vorteil des Grenzkatasters ist die Mög-
lichkeit, gegebenenfalls unsichtbare Grundstücksgrenzen 
in der Natur zu rekonstruieren (z. B. bei gemeinsamer Be-
wirtschaftung zusammenhängender Grundstücke oder 
verschwundenen Grenzzeichen nach Flutkatastrophen).

Die Normen zum Vertrauensschutz sind im VermG 
unter dem Titel »Zivilrechtliche Bestimmungen« zu fin-
den. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH, 27.01.2011, Gz.: 
2010/06/0229; Twaroch 2017, S. 156) hat dazu entschie-
den, dass der Vertrauensschutz nicht auf rein zivilrecht-
liche Aspekte beschränkt ist. Die verbindliche Wirkung 
hinsichtlich des Grenzverlaufs ist auch im öffentlichen 
Recht von Bedeutung. So ist etwa der exakte Grenz-
verlauf für die Abstandsvorschriften nach den Bauord-
nungen ganz wesentlich. Das ist für die Baubranche von 

Abb. 7: 
Beispiel für Grundstücke 
im Grenzkataster (rot) in 
einem städtischen Rand­
gebiet
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Abb. 8: 
Beispiel für Grundstücke im 
Grenzkataster (rot) in der 
Nähe von Infrastrukturein­
richtungen

Q
ue

lle
: B

EV
 u

nd
 b

as
em

ap
.a

t

313144. Jg.   5/2019   zfv© Wißner-Verlag

FachbeitragErnst et al., Der Grenzkataster in Österreich: Eine Erfolgsgeschichte?



Bedeutung, da der Bauherr bei Bauprojekten stets auf die 
im Grenzkataster definierten Grenzen vertrauen kann.

§ 10 VermG enthält eine weitere Zweckbestimmung 
des Grenzkatasters: die Bereitstellung von Informationen 
über die Bodennutzung. Die Definition der im Katas-
ter auszuweisenden Benützungsarten stellt ein schwie-
riges Problem dar, da die widerstreitenden Interessen 
der einzelnen Verwaltungszweige und der Wirtschaft 
in Einklang gebracht werden müssen. Die Benützungs-
arten können sich auch auf andere öffentlich-rechtliche 
Bestimmungen beziehen. Beispielsweise verknüpft § 3 
Abs. 1 des Forstgesetzes die Rechtsvermutung, dass eine 
bestimmte Bodenfläche mit Wald bedeckt ist, mit der Ein-
gabe der Benützungsart »Wald« im Kataster und knüpft 
daran weitreichende Folgerungen. Eine dem Vertrauens-
schutz ähnliche rechtliche Bindung kann jedoch aus der 
Benützungsart nicht abgeleitet werden, da sie rechtlich 
nur als Hinweis zu verstehen ist. So hat der Verwaltungs-
gerichtshof (VwGH, 05.05.1994, Gz.: 94/06/0029; Twa-
roch 2017, S. 53) festgestellt, dass nach der Systematik 
des VermG der Grenzkataster in Bezug auf die Benüt-
zungsart die tatsächlichen Arten der Landbedeckung so 
genau und vollständig wie möglich widerspiegeln soll, 
jedoch keine weitere Rechtsfolge (insbesondere konstitu-
tiver Art) mit dieser Ersichtlichmachung verbunden ist.

Der Grenzkataster hat aber auch Schwächen. Eine 
Herausforderung besteht in der verlorenen Flexibilität 
aufgrund der festen Koordinatenwerte und der schein-
baren Genauigkeit. Während die Grundstücksgrenzen des 
Grundsteuerkatasters eine grafische Genauigkeit aufwei-
sen, die auf der Strichstärke und Zeichengenauigkeit ba-
siert (bestenfalls 0,5 m für einen Maßstab von 1 : 2.880), 
muss der Grenzkataster die in der Vermessungsverord-
nung definierte Genauigkeit erreichen. Diese Präzision 
reicht von 20 cm in der ersten Version (1969) bis 5 cm 
in der aktuellen Version (2016). Eine weitere Herausfor-
derung ist die Inhomogenität des Referenzrahmens. Der 
Grenzkataster wurde 1969 unter der Annahme einge
führt, dass das Koordinatensystem für diesen Zweck aus-
reichend genau ist. Es zeigte sich jedoch, dass die lokalen 
Inhomogenitäten des Referenznetzes die praktische Um-
setzung des Konzepts beeinflussen (Höggerl und Imrek 
2007). Die Wiederherstellung von Grenzpunkten führt 
daher zu unterschiedlichen Ergebnissen, wenn von ver-
schiedenen Festpunkten ausgegangen wird, wenn z. B. 
die ursprünglich verwendeten Festpunkte zerstört oder 
versetzt wurden. Mathematische Methoden zur Beseiti-
gung der Inhomogenität müssen daher die Konfiguration 
der Festpunkte berücksichtigen. Derzeit steht keine voll-
automatisierte Methode zur Verfügung, die für große Ge-
biete anwendbar ist.

Neben der Herausforderung der Heterogenität des Ko-
ordinatensystems treten in einigen österreichischen Ge-
bieten Probleme mit instabilen Grenzpunkten auf. Der 
europäische terrestrische Referenzrahmen berücksichtigt 
die großflächigen Auswirkungen der Plattentektonik, 
Verschiebungen werden durch Transformationsparameter 

eliminiert. Auswirkungen lokaler inhomogener Bodenbe-
wegungen können kaum bestimmt, abgegrenzt und/oder 
gelöst werden. Sollen die im Grenzkataster dokumentier-
ten Grundstücksgrenzen im Raum festgelegt sein oder 
sollten sie sich mit dem Boden bewegen? Derzeit besteht 
die Lösung darin, Gebiete mit Bodenbewegungen zu um-
schreiben und die Aufnahme des Grundstücks in den 
Grenzkataster auf Antrag nicht zuzulassen.

4.3	 Der Grenzkataster im Netz der  
Register und Datenbanken

Register bieten Dienste zur Identifizierung von Subjek-
ten, Objekten und Rechten. Register für juristische Perso-
nen und Firmen ermöglichen deren Identifizierung durch 
eindeutige Identifikationsnummern. Natürliche Personen 
sind durch Name und Geburtsdatum unterschieden. Für 
die Identifikation von Objekten stellt der Kataster Grund-
stücksnummern bereit, die innerhalb einer Verwaltungs-
einheit eindeutig sind. Diese Nummerierungssysteme 
unterscheiden sich geringfügig von Land zu Land, ohne 
dass sich für den Benutzer große Unterschiede ergeben. 
Ein echter Vorteil für Benutzer von Bodeninformationen 
ist es jedoch, wenn dieses Nummerierungssystem Be-
standteil aller objektbezogenen Informationssysteme ist.

In Österreich wird so vorgegangen: Das Nummerie-
rungssystem des Katasters ist mit den Koordinaten für 
jedes Grundstück, dem Grundbuch, dem Adressregister 
und der Postadresse für jedes Gebäude verknüpft. Auf 
diese Weise werden die Daten des Katasters zum Mittel-
punkt für den Zugriff auf räumliche Informationen in 
Grundbuch, Raumplanung, Flächenwidmung und ande-
ren öffentlichen Registern. In der höchsten Qualitätsstufe 
des Grenzkatasters kann nicht nur das Objekt als solches 
referenziert werden, sondern auch die die Ausdehnung 
der Objekte definierenden Grundstücksgrenzen sind ge-
währleistet.

Leider sind die Abgrenzungen in den Flächenwid-
mungsplänen mit den Katastergrenzen nicht direkt di-
gital verknüpft. Da die Raumplaner Flächenwidmungs- 
und Bebauungspläne auf der geometrischen Grundlage 
des Katasters erstellen, führt jede Änderung im Koordi-
natensystem des Katasters zu Abweichungen zwischen 
Kataster und Raumordnungsplänen.

4.4	 Aktuelle Entwicklungen des österreichischen 
Katasters

Mit der Einführung des neuen Katasterführungssystems 
wurde 2012 ein weiterer entscheidender Schritt in die di-
gitale Welt vollzogen. Die Grundstücksdatenbank wurde 
erneuert und an moderne IT‑Standards angepasst. Vor 
allem wurde die Zusammenarbeit mit dem Grundbuch 
automatisiert und Medienbrüche zwischen analogen und 
digitalen Daten wurden beseitigt. Die Verknüpfung mit 
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der digitalen Katastralmappe hat den internen Prozess 
der Verwaltung des Katasters qualitativ wesentlich ver-
bessert.

Alle Geschäftsfälle und die elektronischen Dokumen-
te des Vermessungsamtes sind in einem zentralen Ge-
schäftsregister gespeichert, einem Langzeitarchiv, bei 
dem sichergestellt ist, dass die dort gespeicherten Doku-
mente auch nach Jahrzehnten noch lesbar sind. Darüber 
hinaus gelten alle gespeicherten Dokumente als Originale 
(gesetzlich definierte Original-Fiktion). Als zentrales Ver-
waltungsinstrument und Speichermedium für den Katas-
ter stellt das Geschäftsregister alle erforderlichen Doku-
mente bereit, um Katasterdaten über das Webportal des 
BEV abzurufen.

Seit 2012 müssen alle Anträge der Vermessungsbe-
fugten in digitaler Form eingereicht werden. Der elek
tronische Rechtsverkehr mit dem Grundbuch hat zu einer 
enormen Beschleunigung des gesamten Registrierungs-
prozesses geführt. Während der Prüfung der Vermes-
sungsdokumente werden die Änderungen im Kataster 
vorbereitet und im Kataster automatisch durchgeführt, 
sobald das Grundbuch seinen Beschluss über die elektro-
nische Schnittstelle übermittelt hat.

Ein wichtiges Element zur Steuerung des gesamten 
Verfahrens bei Grundstücksteilungen ist die sogenannte 
Trennstücktabelle. Sie ist das entscheidende Bezugsele-
ment

pp für Notare und Rechtsanwälte, die ihre Anträge beim 
Grundbuch automatisiert erstellen,

pp für die Justizbeamten in den Grundbuchsgerichten als 
Grundlage für den Grundbuchsbeschluss und

pp für die Mitarbeiter der Vermessungsämter, die die Än-
derungen im Kataster vornehmen.

Änderungen des Vermessungsgesetzes und der Vermes-
sungsordnung haben die Dokumentation der Grenzver-
handlungen erheblich verbessert und die Rechtssicher-
heit erhöht. Zusätzlich zu den Bemühungen um eine 
ständige Verbesserung des Verwaltungsprozesses wurde 
der sogenannte »Strukturierte Vermessungsplan« einge-
führt, der einen großen Schritt in Richtung eines voll-
ständigen digitalen Vermessungsplans darstellt. Schon 
in der Erstversion der strukturierten Pläne, die von den 
Vermessungsbefugten eingereicht werden, kann der be-
schreibende Teil des Planinhalts (z. B. Grundstückstabel-
le, Eigentümer, Koordinaten) direkt in das Katastersystem 
übertragen werden.

Bessere Datenqualität und die Beschleunigung der 
Planprüfung im Vermessungsamt machen die Verfahren 
effizienter, eine automatisierte Vorabprüfung soll Fehler-
quellen beseitigen. Um die Vermessungsbefugten zur An-
wendung dieses neuen Ansatzes zu motivieren, werden 
finanzielle Anreize durch reduzierte Gebühren geboten.

Um die »digitale Lücke« im Kataster zu schließen, star-
tete das BEV ein Projekt zur Klassifizierung und Digi-
talisierung aller in den Vermessungsämtern archivierten 
Urkunden. Die Dokumente werden den Vermessungsbe-

fugten im Webportal zur Verfügung gestellt. Bis 2024 soll 
der Digitalisierungsprozess abgeschlossen und damit alle 
Daten des österreichischen Katasters in digitaler Form 
verfügbar sein.

5	 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die im Titel gestellte Frage, ob der österreichische Grenz-
kataster eine Erfolgsgeschichte ist, kann definitiv mit 
»ja« beantwortet werden. Es ist eine Erfolgsgeschichte für 
die Grundeigentümer, für die Vermessungsbehörden, für 
staatliche Stellen sowie für die Allgemeinheit.

Seit der Einführung dieses neuen Systems wird die Ent-
scheidungsfindung bei Grenzstreitigkeiten vereinfacht. 
Umstrittene Grenzen können von den Vermessungsbe-
hörden abgesteckt und müssen nicht vor Gericht verhan-
delt werden. Die rechtsverbindlichen Grundstücksgren-
zen haben die Anzahl der Grenzstreitigkeiten erheblich 
reduziert. Die Genauigkeit der Grenzpunkte ist definiert 
und höher als im Grundsteuerkataster. Da es sich bei der 
digitalen Katastralmappe um einen Basisdatensatz han-
delt, wirkt sich die verbesserte Genauigkeit auch positiv 
auf die Verknüpfung mit anderen in Österreich verfüg-
baren Geodaten aus.

In den letzten 50 Jahren hat durch neue Technologien 
und durch eine moderne öffentliche Verwaltung ein Para-
digmenwechsel in der Vermessung stattgefunden. Durch 
Änderungen des Vermessungsgesetzes und Anpassungen 
des Grenzkatasters wurden die neuen Herausforderungen 
kontinuierlich berücksichtigt. Die Implementierung der 
elektronischen Datenverarbeitung führte zu einer Ver-
schiebung von analog zu digital. Mit der Umstellung des 
Katasters und des analogen Grundbuchs in eine digitale 
Datenbank startete die österreichische Landadministra-
tion bereits 1979 die heute von Politikern so favorisierte 
Digitalisierung. Das BEV begann 1989 mit der Digitali-
sierung der Katastralmappe und schloss diesen Prozess 
2004 erfolgreich ab. Heute kann die Öffentlichkeit rund 
um die Uhr (24 Stunden am Tag, 7 Tage pro Woche) über 
das E‑Portal (bev.gv.at) auf alle Kataster- und Grund-
buchdaten zugreifen.

In das Katasterverfahren wurden GNSS-Technologien 
eingeführt, um die Auswirkungen inhomogener Refe-
renzpunkte zu mildern. Der papierlose Datenfluss wurde 
implementiert und die Verfahren zwischen autorisierten 
Vermessern und Vermessungsämtern sowie zwischen Ka-
taster und Grundbuch wurden verkürzt. Viele Aufgaben 
der öffentlichen Hand wurden an private Vermesser ab-
gegeben.

Vor etwa 100  Jahren wurde mit der Einführung der 
Institution der staatlich autorisierten Zivilingenieure eine 
gute Public-Private-Partnership eingeleitet. Mit dem Ver-
messungsgesetz von 1969 wird die Aufgabenverteilung 
zwischen privaten und öffentlichen Institutionen klarer 
definiert.
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Es gibt aber noch Herausforderungen für die Zukunft: 
Die Inhomogenität des Referenzrahmens wird mit der 
GNSS-Technologie zwar bereinigt, es wird jedoch eini-
ge Zeit dauern, um alle Grenzpunkte mit ihrer eigenen 
Vermessungsgeschichte in ein landesweites homogenes 
System umzuwandeln. Auch die Probleme, die sich aus 
Bodenbewegungen ergeben, müssen technisch und recht-
lich gelöst werden.

Wie die meisten anderen Katastersysteme ist der ös-
terreichische Kataster (Grundsteuerkataster und Grenz-
kataster) nur zweidimensional (Ebene). Die Hinzufügung 
weiterer Dimensionen (Höhe bzw. auch Zeit) ist eine Auf-
gabe für die Zukunft, zu der bereits konzeptuelle Arbeiten 
im Gange sind (Kitsakis et al. 2018, Navratil et al. 2018).

Der Grenzkataster hat darüber hinaus das große Poten-
zial, als Basis für weitere Informationen zu dienen, bei-
spielsweise für die Dokumentation öffentlich-rechtlicher 
Eigentumsbeschränkungen (Navratil und Spangl 2012) 
oder räumlich beschränkter Dienstbarkeiten (Kollenprat 
et al. 2017). Auch wäre der Grenzkataster eine geeignete 
Schnittstelle für ein österreichweites Landbewertungs-
system (Twaroch und Wessely 2015).

Die Erfolgsgeschichte ist noch nicht abgeschlossen.
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